
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 Oö. WV 1995
 Oö. WV 1995 - Oö. Wolfgangsee-Verordnung 1995

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2021

Die Anzahl der Motorfahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor, die für die gewerbsmäßige Ausübung der Schi2ahrt

(§ 77 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 7 Schi2ahrtsgesetz) oder zur Schulung von Führern für Motorfahrzeuge eingesetzt werden

dürfen, wird mit 12 - bezogen auf die von der oberösterreichischen Schi2ahrtsbehörde vergebenen Konzessionen bzw.

Bewilligungen - begrenzt. (Anm: LGBl.Nr. 39/2012, 146/2020)
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